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Àrt- 1

Die Politische Geæinde Glattfelden,
heute vertreten durch Roger Schm.rtz, Gemeindepräsident, und
Hernann Lutz, Ge¡neinderatsschreiber'

und

die Reformierte Kirchgereinde Glattfelden,
heute vertreten durch Paul l{ãlti' Präsident, und
Frau Christine Maria Todesco, Aktuarin, der Reformierten Kirchenpflege'

errichten hiermit unter dem Nanen

Stif tung Gottf ried Xeller-Zentrum

eine öffentlich-rechtliche Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit, ge-
stützt auf S 139 Abs. 4 des Zürcherischen Ge¡neindegesetzes und Àrt. 80 ff
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Für ihre Verbindlichkeiten haftet
ausschliesslich das Stiftungsverufigen.

Art- 2

Die Stiftung hat ihren Sitz in Glattfelden. Die Verwaltung der Stiftung
kann jedoch an einem anderen Ort geführt werden.

Àrt- 3

Die Stiftung bezweckt, eine Gottfried Keller-Gedenkstätte in den als
Stiftungsvermögen gewidmeten Liegenschaften in Glattfelden zu unterhalÈen.

Das Gottfried Keller-Zentrum soll kulturellen Veranstaltu4gen dienen .und

der Oeffentlichkeit allgenein zugänglich sein.

Àrt.. 4

Der Stiftungsrat erlässt ein Stiftungsreglernent, das die näheren Bestim-
nungen über die Durchführung des StÍftungszweckes umschreibt. Es enthält
auch Angaben über die vorgesehene Finanzierung des Stiftungsvorhabens.
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Àrt.. 5

Zur Erfüllung des Stiftungszweckes übertragen die Stifter der StifÈung
f olgende tiegenschaf ten :

1. Die Politische Geæincle G]-attfelde¡¡

A) Kat.-PIan 1, Nr. 4494

Wohnhaus, unter Nr. 492 für Fr.
Grundb--Bl. ll98

108'000.-- versichert SchäÈzung
1977 ,

Scheune nit l{erkstattanbau, unter Nr. 494a für Fr. 32,000.-- ver-
sichert, Schätzung 1963,

Schopf , unter Nr. 496 für Fr. 1 1'000.-- versichert Schätzung 1976,

rnit

5,84 a (fünf Aren 84 m') Gebäudeplatz, Hofraum und Garten bei der
Kirche

Dienstbarkeiten
a) Recht

Fusswegrecht z.L. Kat.-Nr. 252

Den jeweiligen Eigentümer von Kat.-Nr. 4494 {Abtre-
tungsobjekt A hievor) steht auf dem Landstreifen
zwischen der Ej.gentumsgrenze und der Garteneinzäunung
von Kat.-Nr. 252t z.Zt. der politischen Gemeinde Glatt-
felden, das Fusswegrecht zu, wie im Situationsplan ad
acta Bereinigung rot und blau punktiert eingezeichnet.
Konst. 29-6.1931 Sp Nr. 14

b) tast
Fuss- und Fahrwegrecht z.G. Kat.-Nr. 4493 und 4767

Der jeweilige EigentÍiner von Kat.-Nr. 4494 (Abtre-
tungsobjekt À hievor) für sich und seine Rechtsnach-
folger räumt dem jeweiligen Eigentüner von Kat.-Nr.
4767 (ÀbtretungsobjekÈ 1it- B hienach) und Kat.-Nr.
4493, z.Zt. der Politischen Gemeinde Glattfelden, das
Fuss$regrecht ein tiber den Hofraurn vor der Scheune
Assek.-Nr. 494a, von und nach der Kirchgasse.
Konst.29.6.1931 SP Nr. l5
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c) tast
Fusswegrecht z.G. Kat.-Nr. 252 und 4767

Der jeweilige Eigentümer von Kat.-Nr. 4494 (Abtretungs-
objekt A hievor), für sich und seine Rechtsnachfolger,
räumt den jeweiligen Eigentäner von Kat.-Nr. 4767 (Àb-
tretungsobjekt lit. B hienach) und 252, z.Zt. der poli-
tischen Geueinde Grattfeldenr das FussÍregrecht ein über
den Hofraum zwischen der Scheune Assek.-Nr. 494a und
den Wohnhäusern Nr. 490 und 492, sowie den Hofraum vor
der Werkstatt, von und nach dem Garten Kat.-Nr. 2SZ,
wie in ad acta Bereinigung liegender planskízze einge-
zei-chnet.

So1lte bei Ausübung dieses l{egrechtes durch Tragen von
Jauche oder Dünger der !{eg oder Vorplatz verunreinigt
werden, so ist der Berechtigte verpflichtet, die ent-
standene Verunreinigung sofort zu beseitigen.
Konst . 29 .6. 193 t Sp Nr. 't 6

d) Recht

Ueberbaurecht z.L. Kat.-Nr. 252

Der Eigentü¡ner von Kat.-Nr. 252, z.Zt. der politischen
Gemeinde GLattfelden, räumt dem jeweiligen Eigentümer
von Kat.-Nr. 4494 (Àbtretungsobjekt À hievor) das Recht
ein, den Ueberbau des Daches über der Í{erkstatt so}rie
die !{äschehänge-Einrichtung über dem als F.ussweg die-

nenden Landstreifen von Kat,-Nr. zsz (siehe situations-
plan) in bisheriger Í{eise fortbestehen zu lassen.
Konst. 29.6. I 93 1 SP Nr. 17

e) Last
Ueberbaurecht z.G. Kat.-Nr. 4767

Der Eigentüner von Kat.-Nr. 4494 (Abtretungsobjekt A
hievor) fär sich und seine Rechtsnachfolger, räumt demjeweiligen Eigentümer von Kat.-Nr. 4767 {ÀbÈretungsob-jekt lit. B hienaeh) bzw. des Gebäudes Assek.-Nr. 490
foì-gende Ueberbaurechte ein;
1. Ueberbaurecht für die ganze taube sub Assek.-Nr. 490

über dem Durchgang zwischen der Scheune sub Àssek.-
Nr- 494a und dem !{ohnhaus Nr. 4gZ, wie im ad acta
liegenden Plan grtin eingezeichnet.

Ueberbaurecht für Gang und Küche auf eine Breite von
ca. 2.50 ¡n über dem Hausgang und Schlafzimrer sub
Assek.-Nr. 492, wie i¡n Situationsplan rot punktiert
bezeichnet.

2
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Ferner Ueberbaurecht fär die Hinde und das Dachdaräber auf eine Breite von ca. 2 m über obigen
Gang und Käche geJ_egen, wie im Situationsplan
blau punktiert eingezeichnet.

Konst. 29.6.1931 Sp Nr. tB

Kat.-p1a¡¡ I, Nr- 4762
l{ohnhaus nit Schopf, unter Nr.

Sehätzung 1965,

Grundb.-81. llBg
490 für Fr. 69'000.-- versichert,

tnit

t.03 a (einer Are 03 m') Gebäudepratz und Hofraumbei der Kirche

Dienstbarkeiten
a) Recht

Fusswegrecht z.L. Kat.-Nr, 4494
SP Nr. 16

b) Recht

Fuss- und Fahrwegreeht z.L. Kat.-Nr. 4494
SP Nr- 15

c) Recht

Ueberbaurecht z.L. Kat--Nr. 4494
SP Nr. l8

Siehe sub Àbtretungsobjekt lit.. A vorn, IÍt b, c und e

2. Die Reforaierte Xirehqetpinde Glattfeklen

Xat.-PIan 1, llr. ¡l¡[92 Grundb--Bl. g4l
I{ohnhaus mit scheune, stall und schopf, unter Nr. 4g4 für

Fr. 120r000.-- versiehert, Schätzung 1965,

l{aschhaus, unter Nr.
tg63,

mit

482 für Fr. 9'000.-- versichert Schåtzung

5'43 (fünf Àren 43 m2) cebãudepratz und Eofraum bei der Kirche

B)
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llierauf haftet folgendes Gr:ndpfandrecht:
Fr. 26'0t0--- tseehsundzteanzígtausend Franken) 1t. Schuldbrief ,

dat. 21 - Februar 1931, ursprüriglich zugunsten der
Zürcher Kantonalbank, Zürich, nun der Reformierten
Kirchgeneinde Glattf elden,
1 - Ranq,

6 t t{axi¡na.}.zinsfuss

Glattfelden Band 40 S. 244

Dieser Titel ist abbezahlt und geht auf den Zeitpunkt der Eigen-
tunrçübertragr¡nç unbelasteÈ ir¡s Eigentum der Stiftung Gottfried
Ke1ler-Zentrum über.

Àrt. 6

Mit der Uebertragung der Liegenschaft Kat.-Nr- 4492 und der Gewährung
eines angemessenen Baubeitrages an die RenovaÈionskosten und Umbaukosten
durch die Reformierte Kirchgemeinde ist in den Gebäulichkeiten der Stif-
tung die Erstellung einer 4 1/2- bis S-Zimt¡erwohnung sowie eines Gemein*
schaftsraures nit 7ü bis 8C Si-tzgelegenheiten {an lischen} verbunden. Die
ReforrrierÈe Kirchçereinde hat bei Fedarf ein jederzeåtiges FlieËrecht an
dieser l{ohnung - A¡n Genreinschaftsrauni- steht der Ref or¡nierten Kírchgeneinde
ein vorrangiges 8enüÈzugnsrechÈ zu-

Àrt- 7

Ðie StiftunE hann È'l-itglieder €Gõnner) auf,nehmen, wobei der Beitritt jeder-
mann offen steht, auch Behörden, Vereinen, Gesel-lschaften und öffent-
lichen Kõrperschaften. Stiftungsnitglied ¡¿i-rd, wer sich verpflichtet.
einen einrnaligen oder einen jährlichen wiederkehrenden Beitrag zu leisten.
Die Höhe der !4itgli-ederbeitrãge setzt der Stiftungsrat fest.

Art- I
Ðas I/ermögen der Stiftung besteht aus den in Àrt. 5 aufgeführten Liegen-
sêhaften, a}.lfäl1ige* $eitererl A¡rwendunge$ der beiden Stifter und ar¡d.erer
öf f er¡Èlich-recht I i-cher Körperschaf Èer¡ .

Die zur Erreichung des Stiftungszweckes erforderlichen Mitteì beschafft
sich die $tiftung durch Zuwendungen ÐriÈter, Verndgenserträgnisse sowie
durch die Beiträge der StifÈungsmitgì-ieder.

Zuwendungen von dritter Seite ohne besondere Zweckbestirnmung werden dem
SÈif, tungsvermögen zugeschlaqien .
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art. 9

Die Stiftung ist berechtigtt zur RealÍsíerung des Stiftungszweckes so-
wie fär Unterhalt und Betrieb des Zentru¡ns Darl-ehen aufzunehmen.

Àrt. l0
Das Zentrum soll sich nach Möglichkeit selbst erhalten.

Art--ll
Díe Stiftungsorgane sind der Stiftungsrat, die Kontrollstel-le und die
Mitgliederversamnlung .

Art.- 12

Ðie Verwaltung der Stiftung steht dem Stiftungsrat zu, Dieser besteht
aus dem Vorsitzenden und ¡rindestens sechs r.¡eiteren Mitgliedern, wovon
zwei Mitglieder des Gereinderatês und z¡¡ei Mitglieder der Reformierten
Kirchenpflege dem Stiftungsrat von Amtes $regen angehören.

Der Stiftungsrat wird vom Geneinderat und von der Reformierten Kirchen-
pflege in geneinsarer Sitzung auf eine AmEsdauer gewählt, die mit der-
jenigen des Gemeinderates zusarunenfällt.

Er vertritt die Stiftung nach aussen und bestimnt die zeichnungsberech-
tigten Personen sor*ie die Àrt der Zeichnung.

lrn übrigen konsÈituiert sich der Stiftungsrat selbst.

Àrt. 13

Die Tåtigkeit der Mitglieder des Stiftungsrates ist ehrenamtlich. Hin-
gegen konunen Sítzungs-, Taggel-der und Spesen zur Auszahlung, die sich
nach der Besoldungsverordnung der PoLitischen Ge¡einde Glattfelden
richten.

Àrt. l4
Ðie Führung des Finanz- und Rechnungswesens wird der Politischen Gereinde
tibertragen. Der Rechnungsführer, sofern nicht Mitglied des Stiftungsrates,
kann diesem nit beratender Stimme angehören.

art. 15

Zur Ueberwachung des Finanz- und Rechnungsrrresens der Stiftung wird eine
unabhängige Kontrotlstelle eingesetzt. Diese Aufgabe kann auch der Rech-
nungsprüfungskonmission der Politischen Gemeinde Glattfetden übertragen
werclen.
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Àrt- l5
Wenn sich binnen drei Jahren keine Erfüllung des Stiftungszweckes ab-
zeichnet, können die StifÈer über dÍe Auflösung befinden.

Bei einer allfäIlígen Àuflösung der Stiftung fällt clas StifÈungsvermö-
gen im VerhäItnis ihrer beidseitigen gesamten Einlagen den Stiftern zu.

Glattfelden, 9. März 1979

STIFTT¡NG GCITTFRIED KELLER-Zn{TRU¡,I
GLATTFEIÐEN

Der Vizepräsident: Der Schreiber:

t/ tt\d.{ A

Revidiert an 13. !1ärz 1985
Àrt. 7, 8, 9, 10, ll

A. Mossdorf

Þer Dlrektioossekretãr!

/t6lr

H. Leuthold

p'*{"-//
Dire*li-on Ccs lqern


